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Einleitung

A. Historischer Kontext

Das 16. Jahrhundert bildet in der Weltgeschichte eine Zeit des Umbruchs, der
Erneuerung und der Modernisierung auf politischem, religiösem und gesellschaft-
lichem Gebiet. Gegenüber dem Mittelalter ist es auch in philosophischer Hinsicht
ein bedeutender Wendepunkt. Der Beginn einer neuen und erweiterten Welt-
anschauung war durch die aufgewertete Stellung des Menschen vor dem Hinter-
grund der theologisch-philosophischen Überlegungen gekennzeichnet. Im juristi-
schen Bereich ist diese Epoche im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation
durch die beginnende Säkularisierung der Politik, die Entstehung der Territorial-
staaten und des öffentlichen Rechts, den Aufstieg des Juristenstandes in staatlichen
Einrichtungen sowie durch den Versuch gekennzeichnet, eine einheitliche Gesetz-
gebung und feste Gerichtsinstanzen herauszubilden, wofür vor allem die neue
methodologische Rezeption des römischen Rechtes den Ausschlag gegeben hat.1

Eine historische Untersuchung über diese frühneuzeitliche Epoche führt fast
zwangsläufig zur Betrachtung der Rechtsentwicklungen auf staatlichem und auch
auf privatrechtlichem Gebiet. Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde vom
Drang der weltlichen Herrscher zur Unabhängigkeit gegenüber dem Papsttum und
von der beginnenden Loslösung der Politik von ethisch-moralischen Prinzipien ge-
prägt.2 Am radikalsten erschien dieser Bruch bei der Veröffentlichung von Machia-
vellis „unchristlichem“ Werk Il Principe 1513, das als das Ende des „theokrati-
schen Einheitssystems des Mittelalters“3 bezeichnet worden ist.4 Die Einheit der
mittelalterlichen res publica Christiana war bis dahin durch die Anerkennung der
unantastbaren plenitudo potestatis des Papstes und der römischen Kurie aufrecht-
erhalten worden. Die feste Rangordnung zwischen geistlicher und weltlicher Ge-
walt, in der die ecclesia universalis und die weltliche politia miteinander verknüpft

1 Stolleis, Staat und Staatsräson.
2 Lutz, Ragione di Stato.
3 Kinder, Gottesreich und Weltreich, S. 26.
4 Über Machiavelli gibt es eine sehr umfangreiche Literatur, hier u.v.a. Herfried Münkler,

Machiavelli. Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Re-
publik Florenz, Frankfurt a. M. 1982, Raymond Polin, Le concept de Raison d’Etat avant la
lettre d’après Machiavel, in: Staatsräson, Studien zur Geschichte eines politischen Begriffes,
hrsg. von R. Schnur, Berlin 1975, S. 27– 42, Eberhard Schmitt, Machiavelli, in: Klassiker des
politischen Denkens, Bd. I., hrsg. von H. Maier, H. Rausch und H. Denzer, 6. Aufl., München
1986, S. 165 – 180.
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waren, basierte auf dem grundlegenden Gedanken, dass der weltlichen Macht eine
eigene Legitimation ohne die Aufgabe, auf das Heil der Untertanen hinzuarbeiten,
nicht zukam.

Trotz der Kämpfe zwischen weltlicher und geistlicher Macht und der gescheiter-
ten Versuche einiger Herrscher, sich von der Einflussnahme des Papstes zu be-
freien – wie denen des französischen Königs Philipp IV. während seines Streits
mit Bonifaz VIII.5 –, hatte die Grundstruktur der Staatengemeinschaft des corpus
Christianum bis Anfang des 16. Jahrhunderts überlebt.

Erst mit Luthers reformatorischem Glaubensbekenntnis und seiner Zwei-Regi-
menten-Lehre brach die mittelalterliche Machthierarchie zusammen. Seine Kritik
an der römischen Kirche, die Entwicklung eines neuen Glaubensverständnisses
und die damit erfolgte Glaubensspaltung im Reich waren die Grundlagen eines
neuen politischen Bewusstseins unter den Landesherren, die die Religionskrise zu-
gunsten der Emanzipation ihrer eigenen Herrschaft gegenüber dem Kaiser nutzten.

Zu den religiös-politischen Ereignissen kamen juristische Überlegungen und
neue geistige Bewegungen, die sich in der wieder aufblühenden Reflexion über
das Naturrecht verbanden. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts beschäftigte
sich die spanische Spätscholastik intensiv mit der Naturrechtslehre von Thomas
von Aquin, um auf neue Rechtsfragen, die z. B. durch die Entdeckung und Er-
oberung Amerikas aufgeworfen wurden, passende Antworten zu finden. Auf der
Suche nach einer Legitimierung der Machtausbreitung der europäischen Groß-
monarchien in diese „herrenlosen“ neuen Territorien hinein entwickelten die da-
maligen Legisten, aber auch die geistlichen Gelehrten, unter ihnen zunächst Jesui-
ten, die Grundprinzipien des frühneuzeitlichen Völkerrechts.6

Zeitgleich mit diesen philosophischen und staatsrechtlichen Fragen öffnet sich
die damalige europäische Jurisprudenz den Grundideen der humanistischen Geistes-
bewegung. Seit der Wiederentdeckung der justinianischen Gesetzbücher im 11.
Jahrhundert hatte die Schule von Bologna mit ihrer glossa ordinaria eine wissen-
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5 Philipp IV. der Schöne (geb. 1268, gest. 29. 11. 1314 in Fontainebleau) wurde 1285 als
König von Frankreich gekrönt. Im Jahre 1296 kämpfte er gegen Bonifaz VIII. wegen der
vom Papststum geplanten kirchlichen Besteuerung des französischen Klerus und wegen der
Verhaftung des Bischofs von Pamiers, der verdächtigt wurde, gegen den König an der Seite
der Aragonien zu intrigieren. In der Bulle Ausculta, fili 1301 tadelte der Papst den französi-
schen König, der wiederum eine Versammlung von Notabeln berief, um sich ihre Unter-
stützung zu sichern. Der Streit endete erst mit der Berufung des neuen Papstes Clemens V. im
Jahre 1305, der in Avignon residierte und die Entscheidungen seines Vorgängers für nichtig
erklärte. Mit Hilfe seiner im römischen Recht ausgebildeten Legisten reformierte Philipp IV.
die zentralen Gewaltinstitutionen und konnte sich gegen die Argumente der Kurialisten ver-
teidigen. Diesen Kampf führte auch der Kaiser Ludwig der Bayer (Römischer König von
1314 bis 1347; Kaiser von 1328 bis 1347) gegen den avignonesischen Papst Johannes XXII.,
der ihn 1324 verbannt hatte, siehe Heinz Thomas, Ludwig der Bayer. Kaiser und Ketzer.

6 Preiser, Art. Völkerrechtsgeschichte I, insb. S. 693 – 703, Grewe, Epochen der Völker-
rechtsgeschichte.



schaftlich fundierte Neuinterpretation der römischen Rechtsquellen vorgelegt, die
für die Rechtslehre in ganz Europa führend geworden war7 und als mos italicus auch
den Rechtsunterricht an den Universitäten der deutschen Territorien beherrschte.
Vorbereitet durch den vor allem an den mittelalterlichen Universitäten Frankreichs
entwickelten mos gallicus hatte die mit dem Humanismus entstandene neue Forde-
rung nach wissenschaftlicher Systematisierung des römischen Rechtskorpus erst um
die Jahrhundertwende im Heiligen Reich Fuß zu fassen begonnen. Wegen der Be-
sonderheit der deutschen Rezeption des römischen Rechtes, die mit der Gründung
des Reichskammergerichts 1495 offiziell dazu übergegangen war, das ius utrumque
in der Rechtssprechung seiner gelehrten Juristen zugrunde zu legen,8 hatte der mos
italicus im deutschen Reich auch praktische Bedeutung behalten.

Was rezipiert wurde war aber nicht das römische Recht des 6. Jahrhunderts, son-
dern das europäische ius commune. Auf der Basis der klassischen Texte des Corpus
Iuris, deren ursprüngliche Gestalt nicht mehr bekannt war, hatten bereits die italie-
nischen Glossatoren und später auch die Postglossatoren, die sogenannten Kon-
siliatoren, die zeitgenössischen Statuten, Gewohnheiten und Handelsgebräuche des
ius wissenschaftlich bearbeitet und vereinheitlicht.9

Die Rezeption des humanistischen Programms in Deutschland war dagegen
durch ein pädagogisches Interesse motiviert.10 Stark von ihrer z.T. geschmähten
„antiquarischen“ Erforschung der römischen Quellen griffen die Humanisten den
als „degeneriert“ kritisierten literarischen Stil der scholastischen Methode an und
widmeten sich vor allem pädagogischen Reformen und der Systematisierung der
Rechtssätze im Corpus Iuris selbst. Statt der bisher angewandten Exegese der in
die Pandekten aufgenommenen Fragmente, die isoliert und ohne Zusammenhang
erfolgt war, versuchten Juristen wie Konrad Lagus (1500 – 1546) und Johann Apel
(1486 – 1536) ein in sich geschlossenes System aus der unübersichtlichen Menge
der justinianischen Rechtssätze herauszuarbeiten.11 Allein Justinians Institutionen
entsprachen mit ihrer allgemeinen Erklärung der hauptsächlichen Rechtsstrukturen
den pädagogischen Vorstellungen der Humanisten nach elementarer Darstellung.
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7 Coing, Handbuch der Quellen, Bd. I: Mittelalter (1100 – 1500), Bd. II: Neuere Zeit
(1500 – 1800) 1976, Stintzing / Landsberg, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaften,
insb. Kapitel II, S. 37 – 87.

8 Coing, Handbuch der Quellen, Otto Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen, II,
Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, insb. S. 176 ff.

9 Über die Konsiliatoren: Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, S. 80 – 96.
10 Über Humanismus, Philosophie und Wissenschaft siehe Fränckel / Greschat, Zwanzig

Jahre Melanchthonstudium, Meuthen, Charakter und Tendenzen des deutschen Humanismus,
S. 217 – 266, Muther, Zur Geschichte der Rechtswissenschaft und ders., Aus dem Univer-
sitäts- und Gelehrtenleben, siehe auch die Werke von Kisch, Humanismus und Jurisprudenz,
Erasmus und die deutsche Jurisprudenz seiner Zeit, Gestalten und Probleme aus Humanismus
und Jurisprudenz und Studien zur humanistischen Jurisprudenz.

11 Schaffstein, Zum rechtswissenschaftlichen Methodenstreit, S. 195 – 214, Troje, Wissen-
schaftlichkeit und System, Wieacker, Gründer und Bewahrer.
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